
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 1 KunstFG Aufgaben der Förderung
 KunstFG - Kunstförderungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.01.2021

1. (1)Im Bewußtsein der wertvollen Leistungen, die die Kunst erbringt und in Anerkennung ihres Beitrages zur

Verbesserung der Lebensqualität hat der Bund die Aufgabe, das künstlerische Schaffen in Österreich und seine

Vermittlung zu fördern. Für diesen Zweck sind im jeweiligen Bundesfinanzgesetz die entsprechenden Mittel

vorzusehen. Weiters ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die finanzielle und organisatorische

Förderung des künstlerischen Schaffens durch Private und der sozialen Lage für Künstler anzustreben.

2. (2)Die Förderung hat insbesondere die zeitgenössische Kunst, ihre geistigen Wandlungen und ihre Vielfalt im

Geiste von Freiheit und Toleranz zu berücksichtigen. Sie hat danach zu trachten, die Kunst allen

Bevölkerungskreisen zugänglich zu machen und die materiellen Voraussetzungen für die Entwicklung des

künstlerischen Lebens in Österreich zu verbessern.
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